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KANTON SCHWYZ

Am 20. März finden im 
Kanton Schwyz die Kantons-
ratswahlen erstmals nach 
dem Kantonsproporz mit 
Sitzgarantie statt. Was es 
mit dem Doppelten Pukels-
heim konkret auf sich hat, 
weiss Urs R. Beeler, Jurist 
im Sicherheitsdepartement.

Stefan Grüter: Die Resultate der 
Kantonsratswahlen werden heuer 
erstmals nach dem System Doppel-
ter Pukelsheim ermittelt. Was heisst 
das?

Urs R. Beeler: Es heisst bei uns 
Kantonsproporz mit Sitzgarantie. 
Konkret bedeutet das: Es werden 
alle abgegebenen Stimmen über 
den ganzen Kanton ausgewertet. 
Im Gegensatz zu vorher, als die 
Wahlzettel nur innerhalb der Ge-
meinde ausgewertet wurden. Zu-
dem erhält jede Gemeinde mindes-
tens einen Sitz.

Es gehen also keine Stimmen mehr 
verloren?

Das klassische Beispiel sind die 
Einerwahlkreise, die von der SVP 
oder CVP dominiert waren. Ein 
SP-Wählender konnte zwar seine 
Stimme für einen SP-Kandierenden 
abgeben, aber diese Stimme be-
wirkte nichts. Meist standen ja auch 
keine SP-Kandidierenden zur Wahl.

Was bedeutet das für den Wählen-
den?

Keine Änderung. Ihm stehen 
nach wie vor Listen mit Kandidie-
renden für seine Gemeinde zur Ver-
fügung. Der Stimmbürger bekommt 
die Listen für seine Gemeinde. Er 
kann nach wie vor kumulieren – ei-
nen Kandidierenden doppelt auf-
führen – und panaschieren – Kandi-
dierende einer anderen Partei auf 
die Liste schreiben – oder auf ei-
nem neutralen Wahlzettel die Kan-
didierenden seiner Wahl aufschrei-
ben. Allerdings nur diejenigen 
Kandidierenden, die offiziell in der 
eigenen Gemeinde portiert sind, 
keine Wilden.

Aber die Parteien erhalten mehr 
Gewicht als die Köpfe. 

Das wird wohl zutreffen. Es ist 
eine Verstärkung der Parteien über 

den ganzen Kanton, weshalb man 
auch von Listengruppen spricht. 
Alle bisher verlorenen Stimmen 
werden nun neu einer Partei zuge-
schrieben.

Was bedeutet der Wahlsystem-Wech-
sel für die Kandidierenden?

Auch für die Kandidierenden än-
dert sich nichts. Höchstens das: 
Während Kandidierende von klei-
nen Parteien bisher kaum eine 
Chance hatten, dürften sie nun 
eher ein Mandat ergattern. Das 
neue Wahlverfahren ist klar zuguns-
ten kleinerer Parteien ausgelegt. 
Diese Absicht hat der Gesetzgeber 
ja auch gewollt. Man wollte eine 
proportionale Abbildung des Wäh-
leranteils.

Der ganze Kanton als ein einziger 
Wahlkreis – wäre das nicht viel ziel-
führender gewesen?

Das wäre durchaus eine Möglich-
keit gewesen. Es hätte aber zu Lis-
ten mit bis zu 100 Kandidierenden 
geführt, was wohl unübersichtlich 
geworden wäre. Für den Kanton 
Schwyz wären sechs bis acht gleich 
grosse Wahlkreise ideal gewesen, 
was einst die Verfassungskommis-
sion vorgeschlagen hatte. Da wäre 
der Überblick noch gewährleistet 
gewesen. Der Gesetzgeber hat 
aber anders entschieden.

Man stellt eine Kandidaten-Flut fest, 
wohl als Folge des Pukelsheim-Sys-
tems?

Wir haben einen Kandidieren-
den-Rekord. Das ist klar eine Folge 
des neuen Wahlsystems. Es über-
rascht nicht, andere Kantone ha-
ben die gleichen Erfahrungen ge-
macht. Wenn man möglichst viele 
Stimmen sammeln will, muss man 
in möglichst vielen Gemeinden an-
treten.

Könnte dies zu einem grossen Ver-
schieben der Kräfteverhältnisse füh-
ren?

Nein. Bei normalem Wahlverhal-
ten kann es zu zwei bis vier Sitzver-
schiebungen kommen. Entspre-
chende Modellrechnungen liegen 
aber nicht vor, denn man weiss 
nicht, wie sich die Wähler verhal-
ten. Voraussagen wären rein spe-
kulativ. Erfahrungen anderer Kan-
tone haben gezeigt, dass es 
sicherlich nicht zu erdrutschartigen 

Verschiebungen kommen wird, aus- 
ser das Wahlverhalten würde sich 
grundlegend ändern. Aber dann 
wäre es auch nach dem bisherigen 
Wahlsystem zu einer entsprechen-
den Verschiebung der Kräftever-
hältnisse gekommen.

Wer sind die Gewinner und wer die 
Verlierer? Womit rechnen Sie?

Die kleineren Parteien werden 
eher die Gewinner sein, aber sie 
haben die Hürde von einem Prozent 
Wähleranteil über den ganzen Kan-
ton zu meistern, sonst gehen sie 
nach wie vor leer aus. Das eine Pro-
zent lag bei den Wahlen 2012 bei 
etwa 432 Stimmen, und dafür 
muss doch noch einiges geleistet 
werden.

Mehr denn je kandidieren auch Per-
sonen, die nicht in der entsprechen-
den Gemeinde wohnen. Kann der 
Fall eintreten, dass ein einheimi-
scher Kandidat einem Kandidieren-
den einer anderen Gemeinde unter-
liegt?

Seit 1963 besteht die Möglich-
keit, dass ein Kandidierender mit 
Wohnsitz in einer anderen Schwy-
zer Gemeinde antritt. Sein Wahlvor-
schlag muss aber von fünf Stimm-
berechtigten der Wahlgemeinde 
unterschrieben sein. Es ist durch-
aus möglich, dass die Liste des 
«Fremden» mehr Stimmen macht 
als diejenige des Einheimischen, 

sodass der «Fremde» gewählt 
würde. Das war aber schon bisher 
möglich.

Diese Änderung des Wahlgesetzes 
vereinfacht die Arbeit der Stimmen-
zähler am 20. März nicht. Wie müs-
sen diese vorgehen?

Da ändert sich gar nichts: Das 
Rücksende-Couvert wird geöffnet. 
Nachsehen, ob der Stimmrechts-
ausweis unterschrieben und das 
Wahl-Couvert vorhanden ist. Das 
Wahl-Couvert wird geöffnet. Es darf 
nur zwei Wahlzettel enthalten, ei-
nen für die Regierungsratswahl und 
einen für die Kantonsratswahl. 
Dann werden die Regierungsrats-
wahlzettel und die Kantonsrats-
wahlzettel separat abgelegt. 

Die Kantonsratswahlzettel wer-
den in unveränderte und verän-
derte beziehungsweise die selbst 
ausgefüllten Listen getrennt. Die 
unveränderten Listen werden ge-
zählt, das ergibt die Kandidaten-
stimmen. Wo leere Linien vorhan-
den sind, gibt es die Zusatzstimmen. 
Daraus entstehen die Parteistim-
men. Die veränderten beziehungs-
weise selbst ausgefüllten Listen 
werden einzeln im vor Jahren spezi-
ell entwickelten und jetzt ange-
passten Computerprogramm Wab-
sti erfasst. Im Wahlbüro werden 
wie bei den Nationalratswahlen die 
gesamten Rohdaten erfasst. Wir 
haben entsprechende Testläufe 

durchgeführt und alle möglichen 
Varianten durchgespielt.

Bisher konnten bei Kantonsratswah-
len nach dieser Auszählung bereits 
die Gewählten und Nichtgewählten 
ermittelt werden. Das ist jetzt an-
ders, oder?

Auch bisher mussten dann noch 
mit einem entsprechenden Quoti-
enten die effektiv Gewählten ermit-
telt werden. Neu ist, dass alle Da-
ten der Gemeinden beim Kanton 
zusammenlaufen. Erst wenn auch 
die letzte Gemeinde ihre Resultate 
abgeliefert hat, werden die Partei-
stimmen der Gemeinden zusam-
mengezählt. Daraus ergibt sich der 
Wähleranteil jeder einzelnen Partei 
und schliesslich die Sitzverteilung 
auf die Parteien. Wer nicht ein Pro-
zent Wähleranteil erreicht, fliegt 
raus. Diese Ausrechnung über-
nimmt das Wabsti-Programm.

Da fehlen nun aber die Köpfe, die 
dahinterstecken?

Die Gemeinden haben Anspruch 
auf eine aufgrund der Bevölke-
rungszahl ermittelte Anzahl Sitze. 
Hinzu kommt der Wähleranteil. 
Gleichzeitig sind alle Wahldaten 
vorhanden. Und nun macht das 
Wabsti-Programm eine möglichst 
genaue Annäherung und ermittelt 
die einzelnen Gewählten in den Ge-
meinden. Es müssen die verschie-
denen Parameter stimmen. Das 
kann nur das Computerprogramm, 
aber man kann es genau nachvoll-
ziehen, mit bis zu 13 Stellen nach 
dem Komma.

Man könnte dies aber auch ohne 
Computer ausrechnen?

Das bräuchte wohl rund eine Wo-
che Rechenarbeit. Es ist ein Annä-
herungsverfahren, weil letztlich nur 
ganze Kantonsratsmandate verge-
ben werden können. 

Dann liegen aber noch keine Namen 
vor.

Die Daten sind alle vorhanden. 
Am Schluss haben wir die Anzahl 
Mandate pro Partei und pro Ge-
meinde. So werden dann die Ge-
wählten und Nichtgewählten ausge-
spuckt. Der Rechenvorgang dauert 
wenige Minuten.

Es wird aber nicht mehr vorkom-
men, dass in einer Gemeinde um 

12.05 Uhr am Wahlsonntag die Na-
men der Gewählten bekannt sind?

Nein, das gibt es nicht mehr. Zu-
erst müssen alle Daten gesammelt 
und vom Kanton ausgewertet wer-
den. Man wird also bis 15 oder 16 
Uhr auf die offiziellen Resultate 
warten müssen, denn es ist nicht 
sicher, dass derjenige, der am 
meisten Stimmen erhalten hat, 
auch gewählt ist.

Wie das?
Stellen Sie sich vor: Eine kleine 

Partei macht in anderen Gemein-
den relativ viele Stimmen, sodass 
es über den ganzen Kanton hinweg 
gesehen für ein Kantonsratsman-
dat reicht. Nutzniesser ist derje-
nige, der in einer Gemeinde die 
meisten Stimmen seiner Liste für 
sich verbuchen darf. Da werden die 
Stimmen aus den anderen Gemein-
den dazugezählt, sodass er mehr 
Stimmen erreicht, in der eigenen 
Gemeinde aber weniger Stimmen 
als Kandidierende anderer Parteien 
holte. Da spricht man von gegen-
läufiger Sitzverteilung, das kommt 
aber ganz selten vor.

Der Computer rechnet also aus, wer 
wo gewählt ist. Und da kann nichts 
schiefgehen?

Nichts ist unmöglich. Aber das 
Programm hat sich seit zehn, zwölf 
Jahren bewährt. Und seit Septem-
ber 2014 sind wir im Hinblick auf 
die Wahlen vom 20. März am Er-
gänzen und Optimieren. Andere 
Kantone arbeiten auch mit diesem 
Programm. Letztlich sind die Roh-
daten so oder so immer vorhanden, 
auch wenn der Computer den Re-
chenvorgang aus irgendwelchen 
Gründen nicht ausführen könnte.

Man erfährt die Resultate der Ge-
meinden nicht fortlaufend, es gibt 
zeitliche Verzögerungen. Aber am 20. 
März liegt schon ein Resultat vor?

Jaja, selbstverständlich. Die Er-
fassung in den Gemeinden ist ge-
nau gleich wie bei den Nationalrats-
wahlen. Der Rechenvorgang 
benötigt einige Minuten. Einziger 
Unterschied zu früher: Es müssen 
die Resultate aller Gemeinden vor-
liegen, bis die entsprechende Zu-
teilung erfolgen kann. In kleinen 
Gemeinden können also am Ab-
stimmungssonntag nicht bereits 
um 13 Uhr die Korken knallen.

Es ändert sich wenig – und doch einiges
Kantonsratswahlen vom 20. März: Urs R. Beeler erklärt die Auswirkungen des neuen Wahlsystems

Trotz vielen Kandidierenden 
ist es gut möglich, dass die 
Regierungsratswahlen 
bereits am 20. März defini-
tiv entschieden sein wer-
den. Experten äussern sich 
kritisch zu einem so tief 
angesetzten absoluten 
Mehr, wie es im Kanton 
Schwyz zur Anwendung 
kommt.

cs. Die Ausgangslage ist bemer-
kenswert: Da stehen für die sieben 
Regierungsratssitze im Kanton 
Schwyz im Moment insgesamt 17 
Namen zur Auswahl. Trotz dieser 
hohen Anzahl an offiziellen oder wil-
den Kandidatinnen und Kandidaten 
ist es aber sehr gut möglich, dass 
es zu keinem zweiten Wahlgang 
kommen wird. Angefragte Parteien-
vertreter gehen jedenfalls mehr-
heitlich davon aus, dass es eher 
kaum zu einem zweiten Wahlgang 
kommen wird.

FDP-Präsidentin Petra Gössi 
meint, dass die bisherigen Regie-
rungsräte die Wahl im ersten 
Durchgang schaffen werden. Falls 
die Basis der CVP und der SVP ge-
schlossen wähle, werden ihrer An-
sicht nach auch die beiden freien 
Sitze bereits im ersten Wahlgang 
besetzt werden. Für SVP-Sekretär 
Roland Lutz liegt die Wahrschein-
lichkeit, dass es nur einen Durch-
gang geben wird, bei rund 70 Pro-

zent. Mit einem klaren «Nein» 
antwortet der CVP-Wahlkampfleiter 
Markus Hauenstein auf die Frage, 
ob er mit einem zweiten Wahlgang 
rechne. Als Begründung verweist 
Hauenstein auf die Wahlen von 
2012, wo sämtliche Kandidaten 
das absolute Mehr erreicht hatten.

Alle über dem absoluten Mehr
In der Tat: 2012 erfüllten sämtliche 
Kandidierenden die Anforderung 
des absoluten Mehrs problemlos. 
Dabei verlief der Ausgang der Wahl 
denkbar knapp. Petra Steimen 
(FDP) erreichte mit 17’556 Stim-
men den sechsten Platz, André 
Rüegsegger (SVP) mit 17’523 den 
siebten. Stefan Aschwanden (CVP) 
lag mit 17’283 nur ganz knapp da-
hinter, schied aber trotz erreichtem 
absolutem Mehr als überzählig 
aus. Mit 15’171 Stimmen lag auch 
Patrick Schönbächler (SP) klar über 
dem absoluten Mehr von 13’746 
Stimmen. Zum Vergleich: Wäre die 
frühere Berechnungsweise zur An-
wendung gekommen, so hätte das 
absolute Mehr 21’807 Stimmen 
betragen. Für die Vergabe der 
Plätze sechs und sieben hätte es 
also einen zweiten Wahlgang ge-
braucht. 

Die grüne Kantonsrätin und Re-
gierungsratskandidatin Birgitta Mi-
chel Thenen kritisiert die aktuelle 
Berechnungsmethode des absolu-
ten Mehrs. Die kleinen Parteien 
würden so doppelt bestraft. Einer-
seits durch das System der Majorz-

wahl an sich. Andererseits auch 
durch die Art und Weise, wie das 
absolute Mehr festgelegt ist. Stos-
send findet sie vor allem, dass die 
leeren Stimmen nicht gezählt wer-
den.

Vielleicht anderer Ausgang?
Der Politologe Olivier Dolder von In-
terface Politikstudien in Luzern  
äussert gegenüber der jetzigen 
Schwyzer Regelung ebenfalls Vor-
behalte. Mit der Festlegung eines 
absoluten Mehr sollte sicherge-
stellt werden, dass ein Kandidat 
oder eine Kandidatin die Mehrheit 
der Wählenden hinter sich hat. 
Beim Schwyzer System, das die 
Leerstimmen nicht mitzählt, sei 
dies aber nicht zwingend der Fall: 
«Bei den letzten Regierungsrats-
wahlen hatten sowohl Petra Stei-
men als auch André Rüegsegger 
nur rund 40 Prozent der Stimmen 
erhalten. Das absolute Mehr lag 
bei tiefen 30 Prozent.»

Wer beim jetzigen Schwyzer Sys-
tem nicht sieben Personen wähle, 
senke automatisch das absolute 
Mehr. Weil aber die wenigsten Wäh-
lenden sieben Kandidierende un-
terstützen würden, passiere dies 
oft völlig unabsichtlich.

Es gehe letztlich um die Frage 
der Legitimation. Die Wählenden 
sollten nicht schon im ersten 
Durchgang dazu gedrängt werden, 
taktisch zu wählen. Olivier Dolder 
hält es für gut möglich, dass die 
letzten Regierungsratswahlen im 

Kanton Schwyz bei einem höheren 
absoluten Mehr einen anderen 
Ausgang genommen hätten. In ei-
nem zweiten Wahlgang hätten mög-
licherweise etliche Bürgerliche 
auch dem linken Kandidaten die 
Stimme gegeben, um so die SP mit 
ins Boot zu holen.

Olivier Dolder geht ebenfalls da-
von aus, dass auch dieses Jahr alle 
Regierungsräte bereits nach dem 
ersten Durchgang feststehen: 
«Nebst den fünf bisherigen dürften 
auch mehrere oder sogar alle CVP-, 
SVP- und SP-Kandidaten das abso-
lute Mehr schaffen.» 

Begriff als «Etikettenschwindel»
Andreas Glaser, Professor für Öf-
fentliches Recht an der Universität 
Zürich und Co-Direktor des Zent-
rums für Demokratie Aarau weist 
darauf hin, dass das absolute Mehr 
in den letzten Jahren vielerorts ge-
senkt worden sei. Dabei kämen 
recht willkürliche Berechnungsme-
thoden zur Anwendung. Glaser 
spricht in diesem Zusammenhang 
gar von einem «Etikettenschwin-
del».

Mit der Vorstellung, der Begriff 
absolutes Mehr bedeute 50 Prozent 
+ 1 Stimme, habe dies jedenfalls 
nichts mehr zu tun. Für die Wähler 
habe dies zur Folge, dass sie besser 
nicht auf einen zweiten Wahlgang 
hoffen sollten. Wer das absolute 
Mehr dennoch etwas in die Höhe 
treiben wolle, tue gut daran, mög-
lichst alle Linien auszufüllen. 

Dezidiert kritisch zu einem tief an-
gesetzten absoluten Mehr äus- 
sert sich der Zürcher Rechtswis-
senschaftler und Wahlrechtsspe- 
zialist Andrea Töndury. Für ihn sind 
die demokratischen Auswirkungen 
erheblich: Wenn das zu erreichende 
Mehr tief angesetzt sei, so könne 
dies unter Umständen dazu führen, 
dass am Ende eine Minderheit über 
die Mehrheit bestimmt. 

Vom Sinn zweiter Wahlgänge
Nach Ansicht von Andrea Töndury 
führt ein echtes absolutes Mehr 
dazu, dass die Parteien eher über-
parteilich anerkannte Kandidaten 
portieren. Die jetzige Lösung aber 
erlaube der SVP als relativ stärks-
ter Partei, einen radikalen Kandida-
ten erfolgsversprechend aufzustel-
len. Aus demokratischer Sicht 
seien zweite Wahlgänge zu begrüs-
sen: «Während unumstrittene Kan-
didaten bereits im ersten Wahlgang 
gewählt werden können, könnten 
die Stimmbürger im zweiten Wahl-
gang nochmals über umstrittene 
Kandidaten entscheiden. Unbefrie-
digende Zufallsentscheide wie 
2012 könnten so verhindert wer-
den.»

Andrea Töndury spricht damit auf 
den knappen Ausgang zwischen 
Steimen, Rüegsegger und Aschwan-
den vor vier Jahren an: «Ein reines 
Zufallsergebnis, wo gerade mal 
240 Stimmen zwischen den beiden 
Letzteren den Ausschlag gaben. 
Und dies vor dem Hintergrund von 

2918 vereinzelten Stimmen.» Für 
Andrea Töndury ist es zudem unab-
dingbar, dass auch die leeren Stim-
men für die Ermittlung des absolu-
ten Mehrs mitgezählt werden: «Das 
sind ganz wesentliche und be-
wusste Meinungsäusserungen, die 
nicht unter den Tisch gewischt wer-
den dürfen. Die Frage, ob die leeren 
Stimmen einberechnet werden, 
kann das Ergebnis einer Wahl ent-
scheidend beeinflussen.»

Für die Regierung wird kein zweiter Wahlgang erwartet

Leere Stimmen 
zählen nicht

cs. Seit 2006 dient in Schwyz 
nicht mehr die Anzahl gültiger 
Wahlzettel als Berechnungsbasis 
des absoluten Mehrs, sondern 
die Anzahl gültiger Stimmen. 
Dabei werden die gültigen Stim-
men durch die doppelte Anzahl 
Sitze geteilt. Die nächste ganze 
Zahl ergibt das absolute Mehr. 
Von grosser Bedeutung ist auch, 
dass in Schwyz die leeren Stim-
men nicht berücksichtigt wer-
den. Bei total 192’441 gültigen 
Kandidatenstimmen gab es im 
Jahre 2012 die sehr hohe Zahl 
von 112’850 leeren Stimmen. 
Kantone wie Luzern, Nidwalden, 
Obwalden, Uri und St. Gallen hin-
gegen berechnen das absolute 
Mehr auch heute noch nach der 
in Schwyz früher üblichen, viel 
strengeren Methode.

Urs R. Beeler zum neuen Wahlsystem bei den Kantonsratswahlen: «Wir  
haben einen Kandidierenden-Rekord. Das ist klar eine Folge des neuen 
Wahlsystems.» Foto: Stefan Grüter


